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and damit hörte das fausendjührige Reich zu pestehen auf. Zwei

Jahro vorher (1804) patte er österreieh zum Kaisertume er—
voben und den VTitel Kaiser Pranz J. angenommen.

Die Königsgewalt wurde in den meisten Ländern durch die
sogenannten Stände peschrünkt, worunter man anfangs den Adol
und die hohe Geistlichkeit verstand. Als aber zur Zeit der Refor
mation die 8tädte zu gröberer Beédeéutung gelangten, erhielten
ciele von ihnen als sogenannte jandesfürstliche Städte die gleichen
Rechte und vbildeten nun den dritten Stand. Die Veérsammlungen

Stände.

—D römiseh-deutsche Kaiserkrönung in Frankfurt a. M.
im Jahre 1792.

(Aus Hirth, XulturgeschiehtlichesBilderbuceh.)

dieser drei Stünde bildeten die Landtage, welehe dio Blut- und
Geldasteuer zu bewilligen hatten und an der Gesetzgebung und
Verwaltung teilnapmen. Doch zeigte sieh schon zur Zeit Kaiser
— der Herrscher, unabhängig von den Regierungs-
geschlüssen der Stände zu regieren (A bsolutismus) und alle Lundeèr om.

ihres Reiches nach den gleichen Gesetzen 2u verwalten( Zentralismus).
Das ganzo 18. Jahrhundert Kannte nur absoluto Staaten. Als

aber naeh der Völkerschlacht bei Leipzig das Nationalbewubtsein
Jder Völker neu belebt wurde, strebten sie wieder nach Eintluß aut

Hsterreichisches Geschichtsbuch.
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